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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Gemeinsamen Standpunkt des Rates im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie
des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur 
in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE)
(12064/2/2005 – C6-…./2006 – 2004/0175(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: zweite Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Gemeinsamen Standpunkts des Rates (12064/2/2005 – C6-…./2006),

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt aus erster Lesung1 zu dem Vorschlag der 
Kommission an das Europäische Parlament und den Rat (KOM(2004)0516)2,

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 des EG-Vertrags,

– gestützt auf Artikel 62 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis der Empfehlung des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und 
Lebensmittelsicherheit für die zweite Lesung (A6-0000/2006),

1. billigt den Gemeinsamen Standpunkt in der geänderten Fassung;

2. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Gemeinsamer Standpunkt des Rates Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 6

(6) Die Geodateninfrastrukturen der 
Mitgliedstaaten sollten so ausgelegt sein, 
dass Geodaten auf der optimal geeigneten 
Ebene gespeichert, zugänglich gemacht 
und verwaltet werden, aus verschiedenen 
Quellen aus der gesamten Gemeinschaft 
auf kohärente Art verknüpft und von 
verschiedenen Nutzern und für 
unterschiedliche Anwendungen genutzt 
werden können, dass Geodaten, die auf 
einer bestimmten Verwaltungsebene erfasst
werden, von anderen Verwaltungsbehörden 

(6) Die Geodateninfrastrukturen der 
Mitgliedstaaten sollten so ausgelegt sein, 
dass Geodaten auf der optimal geeigneten 
Ebene gespeichert, zugänglich gemacht 
und verwaltet werden, aus verschiedenen 
Quellen aus der gesamten Gemeinschaft 
auf kohärente Art verknüpft und von 
verschiedenen Nutzern und für 
unterschiedliche Anwendungen genutzt 
werden können, dass Geodaten, die auf 
einer bestimmten Verwaltungsebene erfasst 
werden, von anderen Verwaltungsbehörden 

  
1 Angenommene Texte vom 7.6.2005, P6_TA(2005)0213.
2 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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gemeinsam genutzt werden können, und 
zwar in dem Maße, in dem diese 
Richtlinie solche Verwaltungsbehörden 
zur gemeinsamen Nutzung von Geodaten 
verpflichtet, dass die Bedingungen für die 
Bereitstellung von Geodaten einer 
umfassenden Nutzung nicht in 
unangemessener Weise im Wege stehen, 
und dass Geodaten leicht ermittelt und auf 
ihre Eignung hin geprüft werden können, 
und dass die Nutzungsbedingungen leicht
in Erfahrung zu bringen sind.

gemeinsam genutzt werden können, dass 
die Bedingungen für die Bereitstellung von 
Geodaten einer umfassenden Nutzung 
nicht in unangemessener Weise im Wege 
stehen, und dass Geodaten leicht ermittelt
und auf ihre Eignung hin geprüft werden 
können, und dass die 
Nutzungsbedingungen leicht in Erfahrung 
zu bringen sind.

Änderungsantrag 2
Erwägung 18

(18) Die Erfahrungen in den 
Mitgliedstaaten haben gezeigt, dass es für 
den Erfolg einer Geodateninfrastruktur 
wichtig ist, der Öffentlichkeit eine 
Mindestanzahl von Diensten kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Die Mitgliedstaaten 
sollten deshalb zumindest die Dienste für 
die Ermittlung von Geodatensätzen 
kostenlos anbieten.

(18) Die Erfahrungen in den 
Mitgliedstaaten haben gezeigt, dass es für 
den Erfolg einer Geodateninfrastruktur 
wichtig ist, der Öffentlichkeit eine 
Mindestanzahl von Diensten kostenlos zur 
Verfügung zu stellen. Die Mitgliedstaaten 
sollten deshalb zumindest die Dienste für 
die Ermittlung und Aufrufung von 
Geodatensätzen kostenlos anbieten.

Änderungsantrag 3
Erwägung 20

(20) Um Informationen unterschiedlicher 
Verwaltungsebenen verfügbar zu machen, 
sollten die Mitgliedstaaten alle praktischen 
Hindernisse beseitigen, auf die Behörden 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene bei der Wahrnehmung ihrer 
öffentlichen Aufgaben, die direkte oder 
indirekte Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können, stoßen. Diese praktischen 
Hindernisse sollten zu dem Zeitpunkt 
beseitigt werden, zu dem die 
Informationen zur Wahrnehmung des 
öffentlichen Auftrags verwendet werden 
sollen.

(20) Um Informationen unterschiedlicher 
Verwaltungsebenen verfügbar zu machen, 
sollten die Mitgliedstaaten alle praktischen 
Hindernisse beseitigen, auf die Behörden 
auf nationaler, regionaler und lokaler 
Ebene bei der Wahrnehmung ihrer 
öffentlichen Aufgaben, die direkte oder 
indirekte Auswirkungen auf die Umwelt 
haben können, stoßen.
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Änderungsantrag 4
Erwägung 22

(22) Die Regelungen für die gemeinsame 
Nutzung von Geodatensätzen und -diensten 
durch staatliche und andere Behörden 
sowie natürliche oder juristische Personen, 
die aufgrund innerstaatlichen Rechts 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen, können Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, Lizenz- oder 
Finanzregelungen oder 
Verwaltungsverfahren einschließen, um 
z.B. die finanzielle Bestandsfähigkeit jener
Behörden zu gewährleisten, die verpflichtet 
sind, Einnahmen zu sichern, oder deren 
Daten von dem Mitgliedstaat nur teilweise 
finanziell unterstützt werden, so dass sie 
die restlichen Kosten auf die Nutzer 
abwälzen müssen, oder um die 
Verwaltung und Aktualisierung dieser 
Daten sicherzustellen.

(22) Die Regelungen für die gemeinsame 
Nutzung von Geodatensätzen und -diensten 
durch staatliche und andere Behörden 
sowie natürliche oder juristische Personen, 
die aufgrund innerstaatlichen Rechts 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung 
wahrnehmen, sollten der Notwendigkeit 
Rechnung tragen die finanzielle 
Bestandsfähigkeit der Behörden zu 
gewährleisten, insbesondere jener, die 
verpflichtet sind, Einnahmen zu sichern. 
Die Kosten dürfen auf jeden Fall die 
Kosten der Erfassung, Erstellung, 
Reproduktion und Verbreitung nicht 
übersteigen.

Begründung

Der die Tarifgrundsätze betreffende Artikel 6 der Richtlinie über die Weiterverwendung von 
Informationen des öffentlichen Sektors in einer neuen Fassung.

Änderungsantrag 5
Erwägung 22 a (neu)

(22a) Diese Richtlinie berührt nicht das 
geistige Eigentum öffentlicher Stellen.

Begründung

Artikel 17 Absatz 9 wurde umformuliert und in eine Erwägung umgewandelt.

Änderungsantrag 6
Erwägung 23

(23) Im Rahmen der Maßnahmen, die von 
den Mitgliedstaaten in den 
Umsetzungsvorschriften festgelegt 
werden, könnte vorgesehen werden, dass 

entfällt
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Behörden, die Geodatensätze und -dienste 
anbieten, kostenpflichtig Lizenzen an 
Behörden oder Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft 
vergeben können, die diese Geodatensätze 
und -dienste nutzen.

Änderungsantrag 7
Erwägung 24

(24) Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe f und 
Artikel 17 Absatz 1 sollten unter 
uneingeschränkter Beachtung der 
Grundsätze des Schutzes 
personenbezogener Daten nach der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr durchgeführt 
und angewandt werden.

(18a) Die Bereitstellung von Netzdiensten 
sollte unter uneingeschränkter Beachtung 
der Grundsätze des Schutzes 
personenbezogener Daten nach der 
Richtlinie 95/46/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 24. Oktober 
1995 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und zum freien Datenverkehr durchgeführt 
und angewandt werden.

Änderungsantrag 8
Erwägung 27

(27) Für die effiziente Einrichtung von 
Geodateninfrastrukturen ist eine 
Koordinierung durch alle Beteiligten 
erforderlich, die ein Interesse an der 
Schaffung solcher Infrastrukturen, sowohl
als Anbieter als auch als Nutzer, haben. 
Deshalb sollten sowohl in den 
Mitgliedstaaten als auch auf 
Gemeinschaftsebene angemessene 
Koordinierungsstrukturen geschaffen 
werden.

(27) Für die effiziente Einrichtung von 
Geodateninfrastrukturen ist eine 
Koordinierung durch alle Beteiligten 
erforderlich, die ein Interesse an der 
Schaffung solcher Infrastrukturen, sowohl
als Anbieter als auch als Nutzer, haben. 
Deshalb sollten angemessene 
Koordinierungsstrukturen geschaffen 
werden, die die verschiedenen 
Verwaltungsebenen einbeziehen und die 
Zuständigkeitsverteilung innerhalb der 
Mitgliedstaaten berücksichtigen.

Begründung

Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 4 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 9
Artikel 2
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Diese Richtlinie lässt die Richtlinien 
2003/4/EG und 2003/98/EG unberührt.

1. Diese Richtlinie lässt, vorbehaltlich 
anders lautender Bestimmungen, die
Richtlinie 2003/4/EG unberührt.

2. Diese Richtlinie lässt die Richtlinie 
2003/98/EG unberührt.

Begründung

Wiedereinsetzung von Artikel 3 des Vorschlags der Kommission.

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Absatz 7

7. Die technische Beschreibung der in den 
Anhängen I, II und III aufgeführten 
Geodaten-Themen können gemäß dem in 
Artikel 22 Absatz 2 genannten Verfahren 
angepasst werden, um neuen Bedarf an 
Geodaten zur Unterstützung politischer 
Maßnahmen der Gemeinschaft mit 
Auswirkungen auf die Umwelt zu 
berücksichtigen.

7. Die in den Anhängen I, II und III 
aufgeführten Geodaten-Themen können 
gemäß dem in Artikel 22 Absatz 2 
genannten Verfahren angepasst werden, 
um neuen Bedarf an Geodaten zur 
Unterstützung politischer Maßnahmen der 
Gemeinschaft mit Auswirkungen auf die 
Umwelt zu berücksichtigen.

Begründung

Teilweise Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 10 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 11
Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c

c) Qualität der Geodaten, einschließlich 
des Validierungsstatus;

c) Qualität und Gültigkeit der Geodaten,

Begründung

Wiedereinsetzung des Vorschlags der Kommission, der klarer ist.

Änderungsantrag 12
Artikel 6

Die Mitgliedstaaten erzeugen die in Artikel 
5 beschriebenen Metadaten gemäß 
folgendem Zeitplan:

Die Mitgliedstaaten erzeugen die in Artikel 
5 beschriebenen Metadaten gemäß 
folgendem Zeitplan:

a) Metadaten zu den Geodatensätzen, die a) Metadaten zu den Geodatensätzen, die 
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die in den Anhängen I und II aufgeführten 
Themen betreffen, bis spätestens zwei 
Jahre nach dem Zeitpunkt des Erlasses 
der Durchführungsbestimmungen gemäß 
Artikel 5 Absatz 4;

die in den Anhängen I und II aufgeführten 
Themen betreffen, bis spätestens drei 
Jahre nach Inkrafttreten dieser Richtlinie;

b) Metadaten zu den Geodatensätzen, die 
die in Anhang III aufgeführten Themen 
betreffen, bis spätestens fünf Jahre nach 
dem Zeitpunkt des Erlasses der 
Durchführungsbestimmungen gemäß 
Artikel 5 Absatz 4.

b) Metadaten zu den Geodatensätzen, die 
die in Anhang III aufgeführten Themen 
betreffen, bis spätestens sechs Jahre nach 
Inkrafttreten dieser Richtlinie.

Begründung

Teilweise Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 15 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 13
Artikel 7 Absatz 2

2. Die Vorschläge für derartige 
Durchführungsbestimmungen werden auf 
der Grundlage einer von der Kommission 
durchzuführenden Analyse der 
Durchführbarkeit, der erwarteten Kosten 
und des erwarteten Nutzens ausgearbeitet.
Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission auf Anforderung die 
erforderlichen Informationen zur 
Erstellung der Analyse. Wenn die 
Kommission solche Bestimmungen 
vorschlägt, konsultiert sie die 
Mitgliedstaaten im Rahmen des in Artikel 
22 Absatz 1 genannten Ausschusses zu 
den Ergebnissen ihrer Analyse. Der 
Erlass derartiger Bestimmungen darf 
nicht zu übermäßigen Kosten für einen 
Mitgliedstaat führen.

2. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission auf Anforderung die 
erforderlichen Informationen zur 
Berücksichtigung von Durchführbarkeits-
und Kosten-Nutzen-Erwägungen nach 
Absatz 1.

Begründung

Das gesamte Verfahren für die Annahme von Durchführungsmaßnahmen ist zu schwerfällig.

Änderungsantrag 14
Artikel 7 Absatz 3

3. Soweit dies möglich ist, stellen die 3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
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Mitgliedstaaten sicher, dass alle neu 
gesammelten oder aktualisierten 
Geodatensätze und die entsprechenden 
Geodatendienste innerhalb von zwei Jahren 
nach Erlass der 
Durchführungsbestimmungen im Sinne des 
Absatzes 1 mit diesen übereinstimmen, und 
dass andere Geodatensätze und -dienste 
innerhalb von sieben Jahren nach Erlass 
der Durchführungsbestimmungen mit 
diesen übereinstimmen.

alle neu gesammelten oder aktualisierten 
Geodatensätze und die entsprechenden 
Geodatendienste innerhalb von zwei Jahren 
nach Erlass der 
Durchführungsbestimmungen im Sinne des 
Absatzes 1 mit diesen übereinstimmen, und 
dass andere Geodatensätze und -dienste 
innerhalb von sieben Jahren nach Erlass
der Durchführungsbestimmungen mit 
diesen übereinstimmen.

Änderungsantrag 15
Artikel 7 Absatz 5

5. Vertreter der Mitgliedstaaten auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 
sowie weitere natürliche oder juristische 
Personen, die aufgrund ihrer Rolle in der 
Geodateninfrastruktur ein Interesse an 
Geodaten haben, einschließlich der Nutzer, 
Erzeuger, Anbieter von Mehrwertdiensten 
und Koordinierungsstellen, erhalten nach 
den geltenden Verfahren die Möglichkeit, 
sich an den vorbereitenden Erörterungen 
des Inhalts der Durchführungs-
bestimmungen im Sinne des Absatzes 1 zu 
beteiligen, bevor der in Artikel 22 Absatz 1 
genannte Ausschuss darüber berät.

5. Vertreter der Mitgliedstaaten auf 
nationaler, regionaler oder lokaler Ebene 
sowie weitere natürliche oder juristische 
Personen, die aufgrund ihrer Rolle in der 
Geodateninfrastruktur ein Interesse an 
Geodaten haben, einschließlich der Nutzer, 
Erzeuger, Anbieter von Mehrwertdiensten 
und Koordinierungsstellen, erhalten die 
Möglichkeit, sich an den vorbereitenden 
Erörterungen des Inhalts der 
Durchführungsbestimmungen im Sinne des 
Absatzes 1 zu beteiligen, bevor der in 
Artikel 22 Absatz 1 genannte Ausschuss 
darüber berät.

Begründung

Teilweise Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 17 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 16
Artikel 8 Absatz 2 Buchstabe a

a) Lösungen für die eindeutige 
Identifizierung von Geo-Objekten, denen 
Identifikatoren aus den bestehenden 
einzelstaatlichen Systemen zugeordnet 
werden können, um ihre Interoperabilität 
sicherzustellen;

a) ein gemeinsames System einheitlicher 
Identifikatoren für Geo-Objekte, denen 
Identifikatoren aus den bestehenden 
einzelstaatlichen Systemen zugeordnet 
werden können, um ihre Interoperabilität 
sicherzustellen;
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Begründung

Wiedereinsetzung des Vorschlags der Kommission, der klarer ist.

Änderungsantrag 17
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe c

c) Qualität der Geodaten einschließlich 
Validierungsstatus;

c) Qualität und Gültigkeit der Geodaten;

Begründung

Wiedereinsetzung des Vorschlags der Kommission, der klarer ist.

Änderungsantrag 18
Artikel 13 Absatz 1 Einleitung

1. Abweichend von Artikel 11 Absatz 1 
können die Mitgliedstaaten den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Geodatensätzen und -
diensten über die in Artikel 11 Absatz 1 
Buchstaben a bis e genannten Dienste 
sowie den Zugang zu den in Artikel 14 
Absatz 2 genannten Diensten des 
elektronischen Geschäftsverkehrs 
beschränken, wenn dieser Zugang 
nachteilige Auswirkungen hätte auf:

1. Abweichend von Artikel 4 Absatz 2 der 
Richtlinie 2003/4/EG und Artikel 11 
Absatz 1 dieser Richtlinie können die 
Mitgliedstaaten den Zugang der 
Öffentlichkeit zu Geodatensätzen und -
diensten über die in Artikel 11 Absatz 1 
Buchstaben b bis e genannten Dienste 
sowie den Zugang zu den in Artikel 14 
Absatz 2 genannten Diensten des 
elektronischen Geschäftsverkehrs 
beschränken, wenn dieser Zugang 
nachteilige Auswirkungen hätte auf:

Begründung

Wiedereinsetzung des Vorschlags der Kommission, um nicht zuzulassen, dass der Zugang der 
Öffentlichkeit zu Suchdiensten beschränkt wird.

Änderungsantrag 19
Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe e

e) Rechte des geistigen Eigentums; entfällt

Begründung

Wiedereinsetzung des Vorschlags der Kommission, um Behörden nicht zu ermöglichen, ihre 
mit Steuergeldern geschaffenen Rechte des geistigen Eigentums zu benutzen, um den Zugang 
der Öffentlichkeit zu bestimmten Geodaten zu beschränken.
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Änderungsantrag 20
Artikel 13 Absatz 2 Unterabsatz 2

Wird der Zugang aufgrund von Absatz 1 
Buchstabe d oder f eingeschränkt, so gilt 
Unterabsatz 1 des vorliegenden Absatzes 
jedoch nur, wenn der Zugang nach 
Absatz 1 Umweltinformationen gemäß 
Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 
2003/4/EG betrifft.

entfällt

Begründung

Streichung eines vom Rat eingefügten Zusatzes, der nicht ganz klar ist und Verwirrung stiften 
könnte.

Änderungsantrag 21
Artikel 14 Absatz 1

1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass
die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstaben a
und b genannten Dienste der Öffentlichkeit 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

a) die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a
genannten Dienste der Öffentlichkeit 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden;

b) die in Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b 
genannten Dienste der Öffentlichkeit 
grundsätzlich kostenlos zur Verfügung 
gestellt werden. Sind jedoch Gebühren 
und/oder Lizenzen eine wesentliche 
Vorbedingung für den Fortbestand der 
Geodatensätze und –dienste oder die 
nachhaltige Erfüllung der Anforderungen 
bereits bestehender internationaler
Geodateninfrastrukturen, so können die 
Mitgliedstaaten eine Gebühr und/oder 
eine Lizenz entweder für die Person, die 
den Dienst der Öffentlichkeit anbietet, 
oder – auf Entscheidung des 
Dienstleistungsanbieters – für die 
Öffentlichkeit selbst einführen.



PE 368.032v01-00 14/20 PR\599960DE.doc

DE

Begründung

Weitestgehender Zugang der Öffentlichkeit sollte ein Hauptmerkmal von INSPIRE sein.

Änderungsantrag 22
Artikel 14 Absatz 3

3. Erheben Behörden für die in Artikel 11 
Absatz 1 Buchstabe b, c oder e genannten 
Dienste Gebühren, so sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass 
Dienstleistungen des elektronischen 
Geschäftsverkehrs verfügbar sind. Für 
solche Dienste können 
Haftungsausschlüsse, elektronische 
Lizenzvereinbarungen oder Lizenzen
gelten.

3. Erheben Behörden für die in Artikel 11 
Absatz 1 Buchstabe c oder e genannten 
Dienste Gebühren, so sorgen die 
Mitgliedstaaten dafür, dass 
Dienstleistungen des elektronischen 
Geschäftsverkehrs verfügbar sind. Für 
solche Dienste können 
Haftungsausschlüsse oder elektronische 
Lizenzvereinbarungen gelten.

Begründung

Weitestgehender Zugang der Öffentlichkeit sollte ein Hauptmerkmal von INSPIRE sein.

Änderungsantrag 23
Artikel 17 Absatz 2

2. Die Maßnahmen nach Absatz 1 
schließen jegliche Beschränkung aus, 
durch die zum Zeitpunkt der Nutzung
praktische Hindernisse für die gemeinsame 
Nutzung von Geodatensätzen und -diensten 
entstehen könnten.

2. Die Maßnahmen nach Absatz 1 
schließen jegliche Beschränkung aus, 
durch die praktische Hindernisse für die 
gemeinsame Nutzung von Geodatensätzen 
und -diensten entstehen könnten.

Begründung

Teilweise Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 22 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 24
Artikel 17 Absatz 3

3. Absatz 2 hindert Behörden, die 
Geodatensätze und -dienste anbieten, nicht 
an der kostenpflichtigen Vergabe von 
Lizenzen an Behörden oder Organe und 
Einrichtungen der Gemeinschaft, die diese 
Geodatensätze und -dienste nutzen.

3. Unbeschadet des Absatzes 2 können die 
Mitgliedstaaten Behörden, die 
Geodatensätze und -dienste anbieten, die 
kostenlose oder kostenpflichtige Vergabe 
von Lizenzen an Behörden oder Organe 
und Einrichtungen der Gemeinschaft, die 
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diese Geodatensätze und -dienste nutzen, 
gestatten. Wenn Gebühren erhoben 
werden, dürfen die Gesamteinnahmen aus 
der Bereitstellung von Dokumenten auf 
jeden Fall die Kosten der Erfassung, 
Erstellung, Reproduktion und 
Verbreitung nicht übersteigen.

Begründung

Die gemeinsame Nutzung von Daten durch Behörden ist das Hauptmerkmal von INSPIRE und 
muss das Leitprinzip für Artikel 17 sein. Falls Gebühren erhoben werden, dürfen sie einen 
angemessenen Betrag nicht übersteigen.

Änderungsantrag 25
Artikel 17 Absatz 6

6. Die Regelungen für die gemeinsame 
Nutzung von Geodatensätzen und -diensten 
nach den Absätzen 1, 2 und 3, die gemäß 
den Absätzen 4 und 5 zugänglich gemacht 
werden, können mit einzelstaatlichen
Bedingungen für diese Nutzung verbunden 
sein.

6. Die Regelungen für die gemeinsame 
Nutzung von Geodatensätzen und -diensten 
nach den Absätzen 1, 2 und 3, die gemäß 
den Absätzen 4 und 5 zugänglich gemacht 
werden, können unbeschadet des Absatzes 
2 mit Bedingungen aufgrund 
innerstaatlichen Rechts für diese Nutzung 
verbunden sein.

Begründung

Die gemeinsame Nutzung von Daten durch Behörden ist das Hauptmerkmal von INSPIRE und 
muss das Leitprinzip für Artikel 17 sein.

Änderungsantrag 26
Artikel 17 Absatz 8

8. Unbeschadet des Absatzes 3 gewähren 
die Mitgliedstaaten den Organen und 
Einrichtungen der Gemeinschaft nach 
harmonisierten Bedingungen Zugang zu 
Geodatensätzen und -diensten. Die 
Durchführungsbestimmungen zur 
Festlegung dieser Bedingungen werden
nach dem in Artikel 22 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.

8. Die Mitgliedstaaten gewähren den 
Organen und Einrichtungen der 
Gemeinschaft nach harmonisierten 
Bedingungen Zugang zu Geodatensätzen 
und -diensten. Die 
Durchführungsbestimmungen zur 
Festlegung dieser Bedingungen werden
nach dem in Artikel 22 Absatz 2 genannten 
Verfahren erlassen.
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Begründung

Die gemeinsame Nutzung von Daten durch Behörden ist das Hauptmerkmal von INSPIRE und 
muss das Leitprinzip für Artikel 17 sein.

Änderungsantrag 27
Artikel 17 Absatz 9

9. Dieser Artikel berührt nicht das geistige 
Eigentum öffentlicher Stellen.

entfällt

Begründung

Diese Bestimmung ist selbstverständlich und wird daher in eine Erwägung umgewandelt.

Änderungsantrag 28
Artikel 18 Absatz 1

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Strukturen und Mechanismen zur 
Koordinierung der Beiträge aller Stellen 
und Personen, die ein Interesse an ihrer 
Geodateninfrastruktur haben, eingerichtet 
werden.

Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass 
geeignete Strukturen und Mechanismen zur 
Koordinierung der Beiträge aller Stellen 
und Personen, die ein Interesse an ihrer 
Geodateninfrastruktur haben, auf den 
verschiedenen Verwaltungsebenen
eingerichtet werden.

Begründung

Teilweise Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 33 aus der ersten Lesung.

Änderungsantrag 29
Artikel 19 Absatz 2

2. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Anlaufstelle – in der Regel eine Behörde –, 
die für Kontakte mit der Kommission im 
Zusammenhang mit dieser Richtlinie 
zuständig ist.

2. Jeder Mitgliedstaat benennt eine 
Anlaufstelle – in der Regel eine Behörde –, 
die für Kontakte mit der Kommission im 
Zusammenhang mit dieser Richtlinie 
zuständig ist. Diese Anlaufstelle wird von 
einer Koordinierungsstruktur unterstützt, 
wobei die Zuständigkeitsverteilung in den 
Mitgliedstaaten berücksichtigt wird.

Begründung

Teilweise Wiedereinsetzung von Änderungsantrag 34 aus der ersten Lesung.
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Änderungsantrag 30
Artikel 21 Absatz 2 Buchstabe a

a) Koordinierung zwischen öffentlichen 
Anbietern und Nutzern von 
Geodatensätzen und -diensten und 
zwischengeschalteten Stellen, Beziehung 
zu Dritten und Organisation der 
Qualitätssicherung, soweit durchführbar;

a) Koordinierung zwischen öffentlichen 
Anbietern und Nutzern von 
Geodatensätzen und -diensten und 
zwischengeschalteten Stellen, Beziehung 
zu Dritten und Organisation der 
Qualitätssicherung;

Änderungsantrag 31
Artikel 24 Absatz 1 Fußnote

* drei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

* zwei Jahre nach Inkrafttreten dieser 
Richtlinie.

Begründung

Wiedereinsetzung des Vorschlags der Kommission.

Änderungsantrag 32
Anhang I Nummer 4 a (neu)

4a. Adressen
Lokalisierung von Grundstücken anhand 
von Adressdaten, in der Regel 
Straßenname, Hausnummer und 
Postleitzahl.

Begründung

Auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses für das Kataster der EU wird dieses Geodaten-
Thema von Anhang II in Anhang I verlegt.

Änderungsantrag 33
Anhang I Nummer 4 b (neu)

4b. Flurstücke/Grundstücke 
(Katasterparzellen)
Gebiete, die anhand des Grundbuchs oder 
gleichwertiger Verzeichnisse bestimmt 
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werden.

Begründung

Auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses für das Kataster der EU wird dieses Geodaten-
Thema von Anhang II in Anhang I verlegt.

Änderungsantrag 34
Anhang II Nummer 2

2. Adressen entfällt
Lokalisierung von Grundstücken anhand 
von Adressdaten, in der Regel 
Straßenname, Hausnummer und 
Postleitzahl.

Begründung

Auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses für das Kataster der EU wird dieses Geodaten-
Thema von Anhang II in Anhang I verlegt.

Änderungsantrag 35
Anhang II Nummer 3

3. Flurstücke/Grundstücke 
(Katasterparzellen)

entfällt

Gebiete, die anhand des Grundbuchs oder 
gleichwertiger Verzeichnisse bestimmt 
werden.

Begründung

Auf Vorschlag des Ständigen Ausschusses für das Kataster der EU wird dieses Geodaten-
Thema von Anhang II in Anhang I verlegt.



PR\599960DE.doc 19/20 PE 368.032v01-00

DE

BEGRÜNDUNG

I. Allgemeiner Hintergrund

Obwohl seit Jahrzehnten eine gemeinsame Umweltpolitik in Europa betrieben wird, sind noch
erhebliche Hindernisse beim Zugang zu und der Nutzung von Geodaten auf 
Gemeinschaftsebene festzustellen. Mit INSPIRE soll eine Geodateninfrastruktur in Europa 
geschaffen und betrieben werden, um so die Geodatenströme und die Geodatenerfassung zu 
rationalisieren und die Koordinierung zwischen den Beteiligten über die verschiedenen 
Sektoren und Verwaltungsebenen hinweg zu fördern.

INSPIRE soll den Bürgern mehr Einblick in die Umweltpolitik geben, mehr Verantwortung 
für die Umweltpolitik auf die lokale und regionale Ebene übertragen, die Weiterverwendung, 
den Austausch und die gemeinsame Nutzung von Daten durch Behörden fördern, Impulse für 
die Erfassung neuer, relevanter Umweltinformationen geben und dazu dienen, die 
Umweltpolitik grenzübergreifend effizienter und wirksamer zu gestalten.

INSPIRE soll die in den Mitgliedstaaten bestehenden Dateninfrastrukturen und 
Umweltinformationen auf EU-Ebene aufeinander abstimmen und verständlich machen. Der 
Vorschlag betrifft die Informationen, die notwendig sind, um den Zustand der Umwelt zu 
überwachen (u.a. Luft, Wasser, Boden und Naturlandschaft) und zu verbessern. Dadurch 
können alle politischen Maßnahmen und Beschlüsse, die direkte oder indirekte Auswirkungen 
auf die Umwelt haben, besser unterstützt werden.

II. Erste Lesung

Die Abstimmung im Plenum des Europäischen Parlaments fand am 7. Juni 2005 statt. Ende 
Juni wurde eine politische Einigung im Rat unter luxemburgischer Präsidentschaft erreicht. 
Am 23. Januar 2006 wurde schließlich der Gemeinsame Standpunkt vom Rat angenommen.

Das Parlament hat in erster Lesung den Standpunkt der Berichterstatterin zu dem Vorschlag 
nahezu einstimmig gebilligt. So wollte das Parlament die Hindernisse, die der gemeinsamen 
Nutzung von Daten durch Behörden entgegenstehen, deutlich abbauen. Außerdem wollte das 
Parlament, dass das Subsidiaritätsprinzip eingehalten wird. Die Mitgliedstaaten, Regionen 
und lokalen Behörden spielen eine wichtige Rolle bei der Durchführung der Richtlinie.

Das Parlament hat insbesondere darauf hingewiesen, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf 
hat, bestimmte Informationen kostenlos einzusehen. Daneben schließt der Vorschlag nicht 
aus, dass Behörden bei der gemeinsamen Nutzung von Daten untereinander Gebühren in 
begrenzter Höhe erheben.

Außerdem vertrat das Parlament die Ansicht, dass die Rechte des geistigen Eigentums kein 
Hindernis sein dürfen, das der Bereitstellung von Informationen entgegensteht, wenngleich 
zusätzliche Bedingungen festgelegt werden können (z.B. elektronische 
Lizenzvereinbarungen). Außerdem wurden die Anhänge in einigen Punkten erheblich 
verschärft.
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Generell hat das Parlament das Ziel des Vorschlags uneingeschränkt unterstützt.

III. Gemeinsamer Standpunkt und Empfehlung für die zweite Lesung

Von den 49 in erster Lesung angenommenen Abänderungen wurden zehn kleinere 
Abänderungen und Anpassungen in den Anhängen ganz oder teilweise in den Gemeinsamen 
Standpunkt des Rates übernommen.

Von den wichtigsten Abänderungen ist nicht viel geblieben. Daher schlägt die 
Berichterstatterin vor, sie in der ursprünglichen oder in leicht geänderter Form erneut 
einzureichen. So will der Umweltausschuss, dass die Rechte des geistigen Eigentums aus der 
Liste der Ausnahmen, die den Zugang zu Umweltinformationen beschränken sollen, 
gestrichen werden.

Der freie und damit kostenlose Zugang muss nicht nur für die Suchdienste, sondern auch für 
die Darstellungsdienste gewährleistet werden. Der Ausschuss will den Kostenaspekt 
berücksichtigen, ist aber gegen endlose Analysen und zusätzliche 
Durchführbarkeitsbedingungen. Die eventuell anzulastenden Kosten müssen begrenzt werden.

Ferner ist es außerordentlich wichtig, dass in föderalen Staaten unter Berücksichtigung der 
Zuständigkeitsverteilung Koordinierungsstrukturen geschaffen werden, um zu einer 
effizienten Durchführung der Richtlinie beizutragen.

INSPIRE wird es der Europäischen Union ermöglichen, einen großen Schritt in Richtung auf 
eine nachhaltigere europäische Umweltpolitik zu vollziehen.


